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BETREFFAntrag nach dem Informations freiheitsgesetz (IFG)
HIER Übersicht über die durchgeführten Beratungs- und Kontrollbesuche der BfDI im Jahr 

2017 (möglichst auch nach Einstufung als VS bzw. ohne Einstufung) [#30958]
BEZUG 1. Ihr Schreiben (E-Mail) vom 21. Juni 2018

2. Meine Eingangsbestätigung vom 28. Juni 2018

Sehr geehrt█████, 

nach Prüfung des voraussichtlich entstehenden Verwaltungsaufwandes, den die B e-
antwortung  Ihrer  IFG-Anfrage  an  die  BfDI  erfordern  wird,  gehe  ich  mit  hoher Wahr-
scheinlichkeit  davon  aus,  dass  die  Grenze  einer  so  genannten  einfachen  Auskunft 
überschritten werden wird. Kostenfreiheit nach § 10 Abs. 1 Satz 2 IFG kann ich Ihnen 
daher nicht zusichern. Ich bitte Sie daher um möglichst kurzfristige Mitteilung, ob Sie 
bereit sind, eine voraussichtlich anfallende Gebühr zu tragen. Falls Sie hierzu bereit 
sind  und  Ihren  Antrag  aufrechterhalten,  benötige  ich  eine  zustellungsfähige  Postan-
schrift, an die der Gebührenbescheid zugestellt werden kann. 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kaiser
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